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Eingliederungsmanagement
Programm

1) Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) –
Definition/Rechtsgrundlagen

- BEM:  Prinzipielle Notwendigkeiten

- BEM: Gestaltungsformen

- Disability Management (DM) / 

- Beispiele

- Grenzen des BEM
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SGB 9 – Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) –
Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen 

§ 84 Prävention

(1) Der Arbeitgeber schaltet bei Eintreten von personen-, verhaltens-
oder betriebsbedingten Schwierigkeiten im Arbeits- oder sonstigen 
Beschäftigungsverhältnis, die zur Gefährdung dieses Verhältnisses 
führen können, möglichst frühzeitig die Schwerbehindertenvertretung 
und die in § 93 genannten Vertretungen sowie das Integrationsamt ein, 
um mit ihnen alle Möglichkeiten und alle zur Verfügung stehenden Hilfen
zur Beratung und mögliche finanzielle Leistungen zu erörtern, mit denen 
die Schwierigkeiten beseitigt werden können und das Arbeits- oder 
sonstige Beschäftigungsverhältnis möglichst dauerhaft fortgesetzt 
werden kann.
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SGB 9 – Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) –
Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen 

(2) Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen
ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der 
zuständigen Interessenvertretung im Sinne des § 93, bei schwerbehinderten
Menschen außerdem mit der Schwerbehindertenvertretung, mit Zustimmung und 
Beteiligung der betroffenen Person die Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit 
möglichst überwunden werden und mit welchen Leistungen oder Hilfen erneuter 
Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann
(betriebliches Eingliederungsmanagement). Soweit erforderlich wird der Werks-
oder Betriebsarzt hinzugezogen. Die betroffene Person oder ihr gesetzlicher 
Vertreter ist zuvor auf die Ziele des betrieblichen Eingliederungsmanagements 
sowie auf Art und Umfang der hierfür erhobenen und verwendeten Daten 
hinzuweisen. Kommen Leistungen zur Teilhabe oder begleitende Hilfen im 
Arbeitsleben in Betracht, werden vom Arbeitgeber die örtlichen gemeinsamen 
Servicestellen oder bei schwerbehinderten Beschäftigten das Integrationsamt
hinzugezogen. Diese wirken darauf hin, dass die erforderlichen Leistungen oder 
Hilfen unverzüglich beantragt und innerhalb der Frist des § 14 Abs. 2 Satz 2 
erbracht werden. Die zuständige Interessenvertretung im Sinne des § 93, bei 
schwerbehinderten Menschen außerdem die Schwerbehindertenvertretung, 
können die Klärung verlangen. Sie wachen darüber, dass der Arbeitgeber die ihm 
nach dieser Vorschrift obliegenden Verpflichtungen erfüllt.
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SGB 9 – Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) –
Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen 

(3) Die Rehabilitationsträger und die Integrationsämter können Arbeitgeber, die 
ein betriebliches Eingliederungsmanagement einführen, durch Prämien oder 
einen Bonus fördern.
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Eingliederungsmanagement

Einzelfallübergreifender systematischer Ansatz

Das Verfahren sollte systematisch geordnet und gemeinsam verabredet werden. Sinnvoll 
ist die Festlegung der Verantwortlichkeiten und die Festlegung der einzelnen Schritte. 
Die Regelung folgender Punkte ist sinnvoll:

• Verfahrensablauf

• Verantwortlichkeiten (z. B. Integrations-Team)

• Mitwirkungspflichten 

• Datenschutz

• Ergebniskontrolle und Fallauswertung 
(Gesundheitsmanagement / Prävention)

• Prozessdokumentation

FFüür ein systematisches einzelfallr ein systematisches einzelfall üübergreifendes EM ist eine betriebliche bergreifendes EM ist eine betriebliche 
Vereinbarung erforderlich, z.B. eine BetriebsVereinbarung erforderlich, z.B. eine Betriebs -- oder Dienstvereinbarung oder Dienstvereinbarung 
nach nach §§ 83 SGB IX.83 SGB IX.
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Eingliederungsmanagement
innerbetriebliche innerbetriebliche Aufgaben und Rollen der Beteiligten im Einzelfall

Quelle: Landschaftsverband Rheinland – Integrationsamt –
50663 Köln, Tel. 0221/8 09-0

Arbeitgeber Betriebliches Eingliederungsmanagement ist Aufgabe des 
Arbeitgebers. Er ist für die Einleitung und Durchführung 
verantwortlich, zugleich ist der Arbeitgeber „Herr des Verfahrens“.

Betroffene Mitarbeiterin/betroffener 
Mitarbeiter

ist „zweiter Herr des Verfahrens“. Ohne ihre/seine Bereitschaft 
kann Betriebliches Eingliederungsmanagement nicht durchgeführt 
werden. Er/sie kann das Betriebliche Eingliederungsmanagement 
jederzeit abbrechen. Allerdings ist seine/ihre Mitwirkung 
ausschlaggebend für die Feststellung, ob der Betrieb seine 
Pflichten für Prävention usw. erfüllt hat.

Betriebliche Interessenvertretung Mitwirkungsrechte der betrieblichen Interessenvertretung sind 
durch das BEM nicht eingeschränkt. 
Die betriebliche Interessenvertretung wird vom Arbeitgeber im 
Rahmen des BEM eingeschaltet. 
Ihre Beteiligung kann nur durch den Mitarbeiter selbst abgelehnt
werden.

Schwerbehindertenvertretung Bei schwerbehinderten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen oder 
diesen Gleichgestellten wird vom Arbeitgeber die 
Schwerbehindertenvertretung verbindlich hinzugezogen.

Betriebsärztlicher Dienst Zur Abklärung der gesundheitlichen Einschränkungen und der 
Leistungsfähigkeit des Mitarbeiters kann der betriebsärztliche 
Dienst hinzugezogen werden.

Externe Partner erbringen Leistungen zur Teilhabe in Form von Beratung, 
Fördermitteln, Assistenzleistungen am Arbeitsplatz oder externen 
Maßnahmen zur Rehabilitation und Qualifizierung.
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Akteure:
PA,
PR, 
BA
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Beispiel 1
Akteure: Koordinator, PA, PR, 
SBV, BA, ext. „Experten“ (Supervision)
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Beispiel 2

Akteure:
PS,
PR, 
BA
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Eingliederungsmanagement

Einfache und transparente Strukturen

� Anzahl der Akteure im BEM soweit wie möglich 
beschränken

� In kleinen Betrieben z. B. nur Unternehmer, BA und 
betriebliche Interessenvertretung (falls vorhanden) 
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www.disability-manager.de
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Kernkompetenzen

Die zertifizierten Disability Manager sollen folgende neun wesentliche 
Kompetenzen nachweisen. Darauf basieren die CDMP-Prüfungsfragen
und an ihnen orientieren sich die Maßnahmen zur Weiterbildung im 
Rahmen der Zertifikatserhaltung. Sie stellen also den Kernbereich 
sowohl aller Bildungsmaßnahmen als auch der Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung im Disability Management dar. Darüber wacht das 
o.g. Prüfungsgremium im HVBG. 

Veränderungen müssen im internationalen Gremium für Standards im 
Disability Management abgestimmt werden (www.idmsc.ca). 
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Kernkompetenzen – ÜBERBLICK: 

1. Theoretische und praktische Grundlagen kennen 

2. Rechtsordnung und Sozialleistungen kennen 

3. Zusammenwirken der betrieblichen Sozialpartner fördern 

4. Strategien und Techniken kommunizieren und Probleme lösen 

5. Methoden im Case-Management nutzen 

6. Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz analysieren und sichern 

7. Zusammenhänge von Gesundheit, Behinderung und Prävention 
kennen 

8. Ergebnisse bewerten und Qualität sichern 

9. Eigenes soziales Verhalten zeigen
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Voraussetzungen

1.) Zur Prüfung zugelassen werden können Personen, die eine der 
folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

a) Abschluss eines Masterstudiums im Disability Management 

b) beliebiger Masterabschluss oder vergleichbarer Abschluss sowie 
sechsmonatige Tätigkeit im Disability Management und im 
Regelfall 20 Weiterbildungsstunden im Disability Management 

c) beliebiger Bacelorabschluss oder vergleichbarer Abschluss sowie 
einjährige Tätigkeit im Disability Management und im Regelfall 40 
Weiterbildungsstunden im Disability Management 

d) Hochschul- oder Fachhochschulreife und Berufsausbildung sowie 
zweijährige Tätigkeit im Disability Management und im Regelfall 
60 Weiterbildungsstunden im Disability Management 

e) Fachoberschulreife und Berufsausbildung sowie dreijährige 
Tätigkeit im Disability Management und im Regelfall 80 
Weiterbildungsstunden im Disability Management. 
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weitere Voraussetzungen

2.) Personen, die nicht unter eine der Fallgruppen zu 1.) fallen, 
können im Einzelfall zur Prüfung zugelassen werden, 
wenn sie eine fünfjährige Tätigkeit im Disability Management 
und im Regelfall 150 Weiterbildungsstunden im Disability
Management nachweisen. 
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BEM: Wo steht der Betriebsarzt???

SGB IX, § 84: 
„(…) Soweit erforderlich wird der Werks- oder Betrie bsarzt hinzugezogen. (…)“

Mögliche Vorteile / Aufgaben durch Einbindung des Betriebsarztes:

� Erstellt positives und negatives Leistungsbild als Voraussetzung zu der Planung 
weiterer Maßnahmen

� berät den Mitarbeiter

� Strukturiert / Koordiniert Behandlungsabläufe in Zusammenarbeit mit den 
behandelnden Ärzten

� macht Vorschläge für die Wiedereingliederung

� erstellt einen Wiedereingliederungsplan 

� legt möglicherweise zeitlich befristete oder leistungsbezogene 
Einsatzeinschränkungen fest 

� Nach Besichtigung des Arbeitsplatzes kann der Betriebsarzt außerdem konkrete 
Vorschläge für eine Anpassung des Arbeitsplatzes an die Behinderung des 
Arbeitnehmers machen und gegebenenfalls erforderliche Hilfsmittel 
vorschlagen. Einschließlich den in Frage kommenden Kostenträger. 
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Eingliederungsmanagement

Beispiel:

• Tätigkeit als Politesse

• ¾-Stelle

• tägliche Kontrollgänge, während ca. 90 % der Arbeitszeit mit Pausen 
werden Strecken von ca. 4-6 km / Tag ohne Zeitdruck zurückgelegt

• restlichen 10 % sind mit Verwaltungsarbeiten belegt

• Arbeitsunfähigkeitszeiten seien Ende 2007 mit 5 Wochen in diesem 
Jahr mit drei oder vier Mal 2-3 Wochen angefallen.

Hintergrund:
Lungenerkrankung, Probleme bei extrem kalter / nass-kalter Witterung

Lösungsansatz:
Verwaltungsarbeiten während dieser wenigen Tage im Jahr
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Eingliederungsmanagement

Beispiel:

• Verwaltungstätigkeit in Vollzeit

• Arbeitsunfähigkeitszeiten seit Ende 2007: 30 einzelne Tage mit 
zunehmender Tendenz, zuletzt 2 Wochen Ende Oktober

Hintergrund:
Konflikt am neuen Arbeitsplatz: MA neu zusammen mit einer Kollegin 
in einem Büro => Mobbing-Situation?

Lösungsansatz:
Gespräch mit allen Beteiligten, ggf. räumliche Trennung , Mediation? 
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Eingliederungsmanagement

Beispiel:

• Haustechniker in Vollzeit

• Arbeitsunfähigkeitszeiten: Januar 2008, 4 Wochen, jetzt erneut 
arbeitsunfähig, aktuell dritte Woche

Hintergrund:
Im Januar OP wg. Leistenbruch, jetzt Beinbruch durch häuslichen 
Unfall.

Lösungsansatz:
zunächst kein Bedarf, Heilungsverlauf abwarten, ggf. erneute 
Beurteilung 
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Eingliederungsmanagement

Beispiel:

• Kindergärtnerin, 44 Jahre, freiwillige Einschaltung des BEM, 
MA befürchtet zunehmende AU-Zeiten

• Arbeitsunfähigkeitszeiten: im laufenden Jahr verteilt ca. 4 Wochen  

Hintergrund:
Adipositas per magna, chronisches Rückenleiden, 
MA wünscht Umsetzung in den Verwaltungsbereich auf einen 
rückenschonenderen AP.

Lösungsansatz:
?
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Eingliederungsmanagement

Beispiel:

• Kindergärtnerin, 44 Jahre, freiwillige Einschaltung des BEM, 
MA befürchtet zunehmende AU-Zeiten

• Arbeitsunfähigkeitszeiten: im laufenden Jahr verteilt ca. 4 Wochen  

Hintergrund:
Adipositas per magna, chronisches Rückenleiden, 
MA wünscht Umsetzung in den Verwaltungsbereich auf einen 
rückenschonenderen AP.

Lösungsansatz:
(med.) Beratung, Überprüfung und Optimierung des Arbeitsplatzes. 
Arbeitgeber sieht aufgrund fehlender Qualifikation für 
Verwaltungstätigkeit keine Umsetzungsmöglichkeit.
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Eingliederungsmanagement

Grenzen des BEM

Gründe des Scheiterns:

-Fehlende konstruktive Zusammenarbeit 

-Fehlerhafte Ursacheneinschätzung (Stellvertreterkonflikte)

-Nicht überbrückbare Differenz zwischen 
Leistungsvermögen und Anforderung des AP

- fehlende Motivation

-…
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Herzlichen Dank fHerzlichen Dank f üür Ihrer Ihre
Aufmerksamkeit!Aufmerksamkeit!


